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Beratungsfolge

Rat der Gemeinde Eitorf 04.04.2022

Tagesordnungspunkt:

Beteiligungsberichte 2016 - 2018 gem. § 117 GO NRW a.F.

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt Kenntnis.

Begründung:

Gemäß § 117 Gemeindeordnung NRW (GO NRW), in der Fassung ab 01.01.2019, hat die Gemeinde
Eitorf jährlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen, wenn sie nicht zur Aufstellung eines
Gesamtabschlusses verpflichtet ist.
In der Ratssitzung vom 20.09.2021 hat der Rat über den Beteiligungsbericht 2019, den
Gesamtabschluss 2018 und die Entwürfe der Gesamtabschlüsse 2016 und 2017, die im Rahmen des
Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse für die Beschlussfassung
ausreichten, beschlossen. Im Anschluss wurden die Berichte der Kommunalaufsicht angezeigt.

Laut Kommunalaufsicht, müssen neben den Gesamtabschlüssen 2016 bis 2018 auch die
Beteiligungsberichte der Jahre 2016 bis 2018 dem Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt werden, da für
diesen Zeitraum die alte Fassung der Gemeindeordnung gilt (§ 117 GO NRW a.F.), die dieses Verfahren
vorsieht.

Die Beteiligungsberichte 2016 bis 2018 sind als Anlage der Vorlage im Bürger-/Ratsinformationssystem
beigefügt. Nach der Ratssitzung werden die Beteiligungsberichte der Kommunalaufsicht angezeigt und



auf der Homepage der Gemeinde Eitorf den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt.

Anlage(n)

Anlage 1: Beteiligungsbericht 2016 (online im Bürger-/Ratsinformationssystem)
Anlage 2: Beteiligungsbericht 2017 (online im Bürger-/Ratsinformationssystem)
Anlage 3: Beteiligungsbericht 2018 (online im Bürger-/Ratsinformationssystem)


